
Mit der Verbreitung neuerer Technologien 

nehmen auch weitere mögliche Brand-

gefahren Einzug in landwirtschaftliche 

Betriebe.  3 Als Beispiele sind hier Photo-

voltaikanlagen, Biogasanlagen und Block-

heizkraftwerke zu nennen, die potenzielle 

Zündquellen darstellen.

Aber auch „alte“ Risiken verlieren ihre Ak-

tualität nicht.4 So zeigt sich bei den durch 

das IFS durchgeführten Untersuchungen 

zur Schadenursache nach Bränden in 

landwirtschaftlichen Betrieben, dass es 

immer wieder zu Bränden im Zusammen-

hang mit der Wärmeerzeugung in Ställen 

kommt.

Dass dabei nicht unbedingt der techni-

sche Defekt der Wärmeerzeuger im Vor-

dergrund steht, sondern deren Aufstel-

lung bzw. Anwendung, soll anhand der 

nachfolgenden Schadenbeispiele auf-

gezeigt werden.
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SCHADENBEISPIELE

Schadenfall | 1
Bewohner eines Wohn- und Wirtschafts-

gebäudes wurden in der Nacht durch 

Geräusche geweckt, die sie unruhigen 

Tieren im Stall zuordneten. Bei der Nach-

schau wurde ein Brand im Aufstall- 

bereich festgestellt. Es wurden zwar 

noch eigene Löschversuche mittels ei-

nes Wasserschlauches durchgeführt. 

Diese konnten jedoch ebenso wie die 

zwischenzeitlich alarmierten Einsatzkräf-

te der Feuerwehr ein Ausbreiten des 

Feuers auf den oberhalb des Stalls gele-

genen Heuboden sowie den angrenzen-

den Wohnbereich des Gebäudes nicht 

verhindern.

Bei der Untersuchung der Schadenstelle 

war anhand des vorgefundenen Spuren-

bildes festzustellen, dass der Brand im 

Aufstallbereich entstanden ist (Bild 1). 

Dieser war in mehrere Boxen unterteilt. 

Für die Unterteilungen wurden hölzerne 

Zaunelemente, Paletten, Holzplatten und 

Gitterdrahtelemente verwendet. Entspre-

chende brandbetroffene Reste wurden 

im Brandausbruchbereich ebenso auf-

gefunden wie die Reste einer Kabel-

trommel, eines elektrisch betriebenen 

Wärmestrahlers und eines Besenstiels 

(Bild 2, 3).

In dem weniger stark brandbetroffenen 

Stallbereich waren weitere Boxenabtren-

nungen vorhanden, die in ihrer Ausfüh-

rung – ebenso wie die Installation der 

dort betriebenen Wärmeerzeuger – eher 

an ein Provisorium erinnerten.

 

So befand sich in einer der Boxen ein 

elektrisch betriebener Wärmestrahler. 

Dieser war mit Sackband an einem Be-

senstiel festgebunden, der auf einer 

hochkant aufgestellten Palette abgelegt 

bzw. an einem Element aus Gitterdraht 

angebunden war – die Palette und die 

BRÄNDE
 DURCH  
WÄRMEERZEUGUNG 
IN STÄLLEN

Bild 1 | Blick vom Futtergang aus auf den Brandausbruchbereich: Dieser befindet sich im 
Aufstallbereich, der in mehrere Boxen unterteilt war.

Bild 1

In landwirtschaftlichen Betrieben sind 

sehr unterschiedliche Brandrisiken 

vorhanden. So können Brände bei-

spielsweise durch einen technischen 

Defekt an elektrischen Anlagen und 

Verbrauchern, durch unsachgemäßes 

Ausführen von feuergefährlichen Ar-

beiten, durch einen Blitzeinschlag 

oder durch Selbstentzündungspro-

zesse von Erntegütern und Düngern 

verursacht werden. 1, 2
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Gitterdrahtelemente waren Bestandteile 

der Boxenabtrennung (Bild 4).

Die Befestigung des Wärmestrahlers 

war nicht so erfolgt, dass dieser – auch in 

Bezug auf ein mögliches Herunterreißen 

durch Tiere – sicher und stabil befestigt 

war. Außerdem wurden die erforder- 

lichen Mindestabstände des Wärme-

strahlers zu brennbaren Materialien un-

terschritten. A

Bild 2 | Im Brandausbruchbereich werden unter 
anderem die brandbetroffenen Reste von Zaun-
elementen, einer Kabeltrommel (Pfeil) …

Bild 3

Bild 2

Bild 4

Bild 3 | … eines elektrisch betriebenen Wärme-
strahlers (Markierung) sowie eines Besenstiels 
(Pfeil) aufgefunden.

Bild 4 | In dem nicht direkt brandbetroffenen 
Bereich des Stalls ist ein elektrisch betriebener 
Wärmestrahler (Pfeil) mit Sackband an einen 
Besenstiel angebunden. Dieser ist auf einer hoch-
kant aufgestellten Palette abgelegt bzw. an einem 
Element aus Gitterdraht angebunden. Die Palette 
und die Gitterdrahtelemente sind Bestandteile 
der Abtrennung von Tierboxen.

www.schadenprisma.de
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Bild 5 | Oberhalb des Gas-Warmlufterzeugers (Pfeil 1) ist in dem Dielenbelag der Holzdecke eine Durchbrennung (Pfeil 2) 
vorhanden. Das Gerät, das laut Herstellerangaben standfest aufgestellt werden soll, wurde mittels einer Kette (Pfeil 3) an zwei 
Rohrleitungen der Gasversorgung (Pfeile 4) aufgehängt und so in einem zu geringen Abstand zur Holzdecke positioniert.

Bild 6 | Bei diesem Brand sind die direkten Brandschäden auf den vorderen Teilbereich des Stalles und dort auf den Bodenbereich begrenzt geblieben. Als einzige 
mögliche Zündquelle ist im Brandausbruchbereich ein zum Schadenzeitpunkt eingeschalteter Gas-Wärmestrahler (Pfeil) vorhanden.

Schadenfall | 2
In einem anderen Schadenfall wurde für die 

Aufhängung eines Gas-Warmlufterzeugers in 

einem Ferkelstall zwar eine stabile Metallket-

te verwendet (Bild 5).

Jedoch wurde das Gerät

a)  aufgehängt, obwohl es laut Bedienungs-

anleitung des Herstellers standfest 

aufgestellt werden soll,

b)  durch die Kette an zwei Rohrleitungen der 

Gasversorgung befestigt,

c)  zu dicht unterhalb der Holzdecke 

positioniert.

Durch den zu geringen Abstand zur Decke 

aus brennbarem Material konnte diese durch 

die Betriebswärme des Gas-Warmlufterzeu-

gers entzündet werden.

Bild 5

www.schadenprisma.de
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Bild 7 | Der Gas-Wärmestrahler 
ist in einem Abstand von 

0,8 m oberhalb des Beton-
bodens aufgehängt. Auf dem 

Boden ist Stroh als Einstreu 
ausgebracht worden.

Schadenfall | 3
So wie die Sicherheitsabstände von Wär-

meerzeugern zu brennbaren Materialien 

oberhalb dieser Geräte einzuhalten sind, 

müssen sie natürlich auch seitlich und 

nach unten eingehalten werden, und das 

– wie das dritte Schadenbeispiel zeigt – 

nicht ohne Grund.

In einem Putenstall, der für das Neuauf-

stallen vorbereitet wurde, kam es einige 

Stunden nach Inbetriebnahme eines 

Gas-Wärmestrahlers zu einem Brand. 

Glücklicherweise wurde der Brand so 

rechtzeitig bemerkt, dass er von den Be-

treibern rasch gelöscht werden konnte. 

Bei der Untersuchung der Schadenstelle 

zeigte sich, dass im Brandausbruch- 

bereich als mögliche Zündquelle einzig 

ein zum Schadenzeitpunkt eingeschalte-

ter Gas-Wärmestrahler vorhanden war 

(Bild   6). Dieser war in einer Höhe von 

0,8  m über dem Betonboden des Stalles 

aufgehängt, auf dem wiederum Stroh 

als Einstreu ausgebracht war (Bild   7). 

Somit war der vom Hersteller genannte 

Mindestabstand von 1,0  m zu brennbaren 

Materialien unterschritten, was letztlich 

zum Brand führte. A
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Schadenfall | 4
Zusätzlich zu der Einhaltung der Sicherheitsabstände zwischen den Wär-

meerzeugern und brennbaren Materialien ist es bei Neuaufstallungen 

wichtig, dass im Bereich der Wärmeerzeuger – insbesondere bei gas- 

betriebenen Wärmeerzeugern – der Boden in sogenannten Brandschutz-

zonen von der zunächst noch trockenen Einstreu freigehalten wird. Da-

durch soll verhindert werden, dass möglicherweise von einem Wärme-

strahler abfallende bzw. vom Warmlufterzeuger ausgetragene glimmende 

oder glühende Partikel, beispielsweise als Folge einer Verzunderung 

(Bild  8), die Einstreu entzünden können.

Schadenfall | 5
Darüber hinaus sind für einen sicheren Be-

trieb die Geräte regelmäßig zu warten so-

wie permanent von Staubablagerungen 

und Verunreinigungen frei zu halten. Insbe-

sondere nach einer längeren Nutzungs-

pause sollten die Geräte gründlich gerei-

nigt und kontrolliert werden. Bei einer 

solchen Reinigung sind Ablagerungen zu 

entfernen (Bild 9), die sich sonst mögli-

cherweise entzünden oder negativ auf die 

Funktion des Wärmeerzeugers auswirken 

können. Im Zuge der Reinigung sind die 

Geräte gleichzeitig auf mögliche Beschädi-

gungen hin zu kontrollieren. Werden dabei 

Beschädigungen, wie zum Beispiel ein 

spröder Gasschlauch, festgestellt, so ist 

das Gerät mit der Beschädigung nicht 

mehr in Betrieb zu nehmen. 

Bild 8 | Detailaufnahme eines zum Brandzeitpunkt betriebenen Gas-Wärmestrahlers, 
bei dem sich ein Stück des Lochprofilbleches vermutlich durch eine Verzunderung abgelöst 
hatte. Dieses Metallteilchen konnte dann glühend in die aus Stroh bestehende Einstreu 
fallen und diese entzünden.

Bild 9 | In einem Gas-Wärmestrahler, der in einem 
brandbetroffenen Stall installiert ist, sind im Be-
reich der Verbrennungsluftansaugung ausgeprägte 
Ablagerungen von Staub, Futtermitteln oder 
Ähnlichem vorhanden.
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Vorgaben zum sicheren Betrieb 
von Wärmeerzeugern

Der sichere Betrieb von Wärmeerzeugern 

wird an verschiedenen Stellen thematisiert. 

Als Erstes ist hier die Bedienungsanleitung 

des jeweiligen Gerätes zu nennen, in der 

der Hersteller unter anderem Angaben zu 

den einzuhaltenden Sicherheitsabständen 

zu brennbaren Materialien sowie zu den 

durchzuführenden Wartungen aufführt. 

Diesbezüglich werden in den Bedienungs-

anleitungen in der Regel konkretere Vor-

gaben gemacht als in den Vorschriften der 

Berufsgenossenschaften  5  – 7. In diesen wird 

sinngemäß gefordert, dass der Betrieb von 

Heiz- und Wärmeerzeugern bzw. von elek-

trischen Betriebsmitteln und Verbrauchs-

anlagen von Flüssiggas so zu erfolgen hat, 

dass dadurch keine Brände entzündet wer-

den. Dazu sind die Wärmeerzeuger – ab-

hängig vom Gerätetyp – entweder stand-

sicher aufzustellen oder mittels einer 

stabilen Aufhängung zu befestigen und frei 

zu halten von brennbaren Stoffen. 

Weitere Angaben zum sicheren Betrieb von 

Wärmeerzeugern sind auch in verschiede-

nen Dokumenten vom Gesamtverband der 

Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. 

(GDV) zu finden 8  –12, in denen unter ande-

rem bei neu ausgebrachter Einstreu das 

Einrichten sogenannter Brandschutzzonen 

unterhalb der Wärmeerzeuger gefordert 

wird, sowie in dem vom Landesfeuerwehr-

verband Schleswig-Holstein e. V. (LFV SH) 

herausgegebenen Merkblatt „Wärmegerä-

te zur Tieraufzucht und Tierhaltung“ 13. Die 

Wärmeerzeuger sind ständig von Staub-

ablagerungen und Verunreinigungen frei zu 

halten. Zudem hat eine regelmäßige War-

tung der Geräte zu erfolgen.

Nicht zuletzt sind gemäß dem Arbeits-

schutzgesetz (ArbSchG)14 und der Be-

triebssicherheitsverordnung (BetrSichV)15 

Beschäftigte durch den Arbeitgeber in dem 

sicheren Umgang mit Arbeitsmitteln – zu 

denen auch die Wärmeerzeuger zu zählen 

sind – zu unterweisen.

Zusammenfassung

Die Wärmeerzeugung in einer Umgebung mit brennbaren und zum 

Teil leichtentzündlichen Materialien stellt ein Brandrisiko dar. Um die-

ses so gering wie möglich zu halten, müssen die Wärmeerzeuger 

sachgerecht verwendet werden. 

Dass die entsprechenden Angaben in den Bedienungsanleitungen so-

wie die im vorhergehenden Absatz skizzierten Vorgaben zum sicheren 

Betrieb von Wärmeerzeugern durchaus ihre Berechtigung haben und 

bereits scheinbar kleine Nachlässigkeiten große Brände nach sich zie-

hen können, ist durch die vorgenannten Beispiele gezeigt worden. 

Durch die Umsetzung der beschriebenen Maßnahmen und Vorgaben 

wird das Risiko einer Brandentstehung, die in Zusammenhang mit dem 

Betrieb von Wärmeerzeugern in Ställen steht, deutlich reduziert. J

Dr. Reimar Münnekhoff, 
Institut für Schadenverhütung und Schadenforschung 

der öffentlichen Versicherer e. V. – Standort Münster
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